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Frohe Weihnachten!
Liebe Oberhofer,
Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung, der Liebe und des Zusammenhalts. Es ist die Zeit, in der wir uns 
auf die wesentlichen Dinge im Leben besinnen und sie mit Menschen verbringen, die uns nahestehen.

So wie jedes Jahr ist das auch ein Moment, an dem ich versuche, zurückzublicken, Fazit zu ziehen und auch 
auf zukünftige Aufgaben hinweisen möchte und so wie jedes Jahr hoffe ich, dabei die richtigen Worte zu 
finden.

Im letzten Jahr wollten wir sicherlich alle, dass das Thema Corona mit allen damit verbundenen negativen 
Begleiterscheinungen in geregelte Bahnen kommt und das tägliche Leben sich wieder normal „anfühlt“. 
Corona hat sich in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen deutlich zurückgezogen, was gut so ist. Dafür 
erleben wir nun fast täglich die Auswirkungen der kriegerischen Auseinandersetzungen und der Entschei-
dungen unserer Politik. Man könnte sich umdrehen und sagen: große Politik, was geht es uns an? Aber so 
einfach ist es nicht und fast jeder spürt das mittlerweile auch. Wie sich in dieser Frage die Zukunft gestal-
ten wird, weiß wohl keiner, aber ich hoffe sehr, dass Vernunft und Berechenbarkeit wieder zum Maßstab 
werden!

Apropos Vernunft, die Stadträte unserer Stadt haben einstimmig beschlossen, dass die Stelle des Bürger-
meisters auch in Zukunft wieder hauptamtlich sein soll. Ein guter, ein richtiger Beschluss!

Es ist im nächsten Jahr zur Wahl nicht egal, ob Oberhof haupt- oder ehrenamtlich vertreten wird! Sicher, die 
nackte Gesetzeslage spricht nicht zu 100 % für uns, aber eines bleibt doch festzustellen:

Wir haben 2012 diese Position einklagen müssen und dann im Jahr 2018 erneut. Wir haben stets mit un-
serer festen Überzeugung argumentiert, dass nur eine hauptamtliche Stelle die erforderliche Zeit für die 
Erfüllung der Aufgaben sicherstellen kann. Oberhof hat neben den erfolgreichen Sportveranstaltungen und 
dem großen Wandel innerstädtisch, nun auch seit einigen Jahren einen ausgeglichenen Haushalt! Wir kön-
nen sogar in eine Rücklage einzahlen! Das ist ein Fakt, der sicherlich kaum Beachtung findet, weil man ihn 
nicht sieht! Aber die Stadträte wissen, das gab es so in Oberhof nie. Es versetzt die Räte aber in die Lage, 
frei und selbstbestimmt zu entscheiden! Nicht von jedem abhängig zu sein, ist so wichtig, nicht nur für die 
Entwicklung, sondern auch für das Selbstwertgefühl!

Allein dieser Umstand beweist, die zwei Entscheidungen der Gerichte waren richtig und viel weitsichtiger, 
als die ablehnende Haltung der Kommunalaufsicht in der Vergangenheit. Ich hoffe sehr, dass eine dritte 
gerichtliche Entscheidung nicht nötig sein wird und wenn doch, dass auch diese Entscheidung eine gute für 
unser Oberhof sein wird.

Die anfangs gewollte Schließung unserer Grundschule ist verschoben worden. Gut, weil es uns Zeit ver-
schafft! Aber Vorsicht ist angebracht! Ich hoffe für Oberhof und seine heranwachsende Generation, dass 
sich auch in Zukunft immer wieder viele Menschen finden werden, die nicht jede politische Meinung hin-
nehmen, sondern auch bereit sind, für die eigenen Interessen einzutreten. Ich bin überzeugt, dass wird 
auch in Zukunft nötig werden. Es wird auch im neuen Jahr eine Menge an Dingen geben, die nicht einfach 
sind, aber gleichwohl gelöst werden müssen. Aber es gibt viele wirklich tolle Helfer, die durch ihr Mitwirken 
und ihre Arbeit unser Oberhof lebens- und liebenswert machen. Ich war wirklich emotional sehr berührt, 
im Freien Wort zu lesen, wie wir selbst unser Oberhof bewerten! Ich finde auch, dass es bei uns viele gute 
Dinge gibt, die es woanders, so in dieser Form, nicht gibt. Danke an alle die bei dieser Umfrage mitgemacht 
haben. Alle in Oberhof können auf diese Bewertung stolz sein!

Es gäbe noch vieles zu erwähnen. Unsere Bergwacht ist 70 Jahre alt geworden. Sie ist, wie unsere Frei-
willige Feuerwehr, eine tolle und moderne Mannschaft, auf die immer Verlass war und die es auch immer 
wieder versteht, Nachwuchs zu begeistern. Viele unserer Vereine sind enorm aktiv und tragen damit auch 
ganz wesentlich zum Zusammengehörigkeitsgefühl im Ort bei. Vielen Dank auch an dieser Stelle für eure 
Bereitschaft, die wenige private Zeit dafür herzugeben!

Ich wünsche uns allen eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit, gemeinsam mit Menschen, die wir lieben. 
Den Kindern wünsche ich natürlich zuallererst, dass der Weihnachtsmann die gewünschten Geschenke 
bringt und nichts vergessen hat. Den Eltern und Großeltern sind die leuchtenden Kinderaugen sicherlich 
das schönste Geschenk.

Wer krank ist, dem wünsche ich baldige Genesung und wer den Verlust eine lieben Menschen ertragen 
muss, die nötige Kraft und Zuversicht. Für diese Menschen unter uns ist diese Zeit eine schwere Zeit und 
ich hoffe sehr, dass sie niemand allein verbringen muss.

Ihnen allen und Ihren Lieben ein besinnliches Weihnachtsfest, gefüllt mit Freude, Liebe und Harmonie. 
Mögen die Feiertage Ihnen Ruhe und Entspannung sowie neue Energie für das kommende Jahr schenken.

Herzlichst

Ihr

Thomas Schulz
Bürgermeister der Stadt Oberhof
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(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam 
versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 2018 (BGBl. I 
S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852), derjenige, der ein Tier besitzt. 
Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres nicht der Eigentümer 
ist, gelten die Regelungen dieser Satzung für den Eigentümer.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht.
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Hal-
ter von Rindern im Alter über 24 Monate je Tier um 1,50 Euro 
ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung 
der Paratuberkulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. 
November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) teilnimmt und 
im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des 
Programms durchführte und die nach den Nummern 3 und 5 
des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des 
Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten hat.
(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 wird 
je Tier um 20 % ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur 
Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebeständen in Thü-
ringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 50/2019 S. 2158), 
Modul 2.2 Schutz der Schweinebestände vor Infektionen mit Vi-
ren des Porcinen Reproduktiven und Respiratorischen Syndroms 
(PRRS)“, teilnimmt und im Vorjahr die hier festgelegten Untersu-
chungen mit ausschließlich negativen Ergebnissen durchgeführt 
hat und die nach Buchstabe c des Programmmoduls festgelegten 
Maßnahmen zur Biosicherheit des Tierbestandes eingehalten hat.
(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 
4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn:
1. der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-

ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen im Ergebnis 
der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verordnung 
in die Kategorie I eingestuft worden ist oder

2. der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gemäß dem „Programm 
zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thü-
ringen“ vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 
1581) als „Salmonellen überwacht“ gilt und im Vorjahr auf 
der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in 
Kategorie I eingestuft worden ist.

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können kumu-
lativ gewährt werden.
(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur 
Einhaltung der Bedingungen nach den Absätzen 4 und 5 sowie 
die Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach 
Nummer 2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind 
der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter bis zum 29. Februar 
2024 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb 
unter Absatz 6 Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßig-
te Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen 
des Absatzes 6 nachgewiesen wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2024 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten 
Bienenvölker maßgebend.
(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der 
Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen 
Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach 
dem Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und 
die Art und die Zahl sowie den Standort der bei ihm am Stichtag 
vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 
2023 eingewinterten Bienenvölker oder gegebenenfalls die Auf-
gabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) schriftlich oder im 
elektronischen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer 
Tierseuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am elektroni-
schen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizierung einer 

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse

über die Erhebung von  
Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2024

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), hat 
der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 20. Oktober 2023 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2024 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:
1. Pferde, Esel, Maultiere und

Maulesel
je Tier 4,20 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons,
Wisente und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt
3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 1,00 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 1,00 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro
4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,00 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen

nach erster Belegung
je Tier 0,60 Euro

4.2.2 bei 20 und mehr Sauen
nach erster Belegung

je Tier 0,75 Euro

4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine
über 30 kg

4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.
5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro
6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen

und Hähne
je Tier 0,07 Euro

6.2 Junghennen bis 18 Wochen,
einschließlich Küken

je Tier 0,03 Euro

6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschließlich 
Küken

je Tier 0,03 Euro

6.4 Enten, Gänse und Truthühner
einschließlich Küken

je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von
Viehhändlern

vier v. H. der um-
gesetzten Tiere

des Vorjahres
(nach § 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für 
jeden beitragspflichtigen Tierhalter 
insgesamt

18,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2024 keine 
Beiträge erhoben.
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§ 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach 
§ 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschul-
deten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, Säum-
niszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug 
auf Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor 
der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor 
dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, 
absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungs-
zeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils für alle Geschlechter.

§ 6
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.
Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 20. 
Oktober 2023 beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchen-
kasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für 
das Jahr 2024 wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des 
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie vom 2. November 2023 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 
Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 7. November 2023
Prof. Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Amtliche Bekanntmachung des  
Zweckverbandes Wasser und Abwasser  
Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS)
Die Verbandsversammlung des ZWAS hat am 30.11.2023 die Än-
derung der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des 
ZWAS und damit der ab dem 01.01.2024 gültigen neuen Trink-
wassergebühren des Zweckverbandes beschlossen.

Die derzeit gültigen Trinkwassergebühren waren für vier Jahre 
(2020 - 2023) konstant und sind unter Berücksichtigung der Kos-
tenentwicklung nunmehr für die kommenden vier Jahre (2024 
- 2027) anzupassen.

Es ergeben sich ab 01.01.2024 folgende Änderungen:
Für die Trinkwasserversorgung werden Grundgebühren auf 
Grundlage der Größe des jeweils verbauten Wasserzählers er-
hoben.

Diese betragen bei Einbau eines normalen Haushaltszählers (Q 
3,4) 173,34 €/Jahr (brutto). Die Verbrauchsgebühren betragen 
3,67 €/m³ (brutto).

Die über vier Jahre konstanten Trinkwassergebühren sind ab dem 
01.01.2024, mit Ablauf der Kalkulationsperiode, neu zu regeln. 
Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung, ins-
besondere der Fernwasser-, Energie-, Material- und Baupreise, 
ergeben sich auch für den Zweckverband Kostensteigerungen, 
welche durch die angepassten Gebühren zu decken sind.

Die monatliche Mehrbelastung eines 3-Personen-Haushaltes ab 
dem Jahr 2024 beträgt bei einem durchschnittlichen Wasserver-
brauch ca. 8,00 €/Monat.

Die Abwassergebühren sind von den Gebührenanpassungen 
nicht betroffen und bleiben im Jahr 2024 unverändert.

gez. Liane Bach 
(Verbandsvorsitzende)

E-Mail-Adresse erforderlich. Für jede registrierpflichtige Tier-
haltung mit entsprechender Registriernummer ist eine eigene 
schriftliche oder elektronische Meldung abzugeben.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in ei-
nem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tier-
seuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. Dies gilt 
auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem Stichtag 
die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nachgeborenen 
Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, bei Ge-
flügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumeldenden 
Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und 
in denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur 
vorübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann auf 
schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveranla-
gung abgesehen werden, wenn für diese Tiere der Tierhalter 
seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes 
für das Jahr 2024 nachgekommen ist. Der Antragstellende hat 
die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuweisen. Die Mel-
deverpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thü-
ringer Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall einer 
Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere und de-
ren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung von 
Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die 
Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 29. Februar 2024 keinen amtlichen Er-
hebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind 
verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 
2024 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch zu melden.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Meldepflicht 
unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils maß-
geblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht 
vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage 
des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig ermittelten Daten zu 
diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pfer-
de, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des 
umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2024 zu melden. Im 
Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. Viehhändler 
im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder juristische Per-
sonen, die
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, diese
 Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 
3, 5 und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach 
§ 2 Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete 
Mindestbeitrag nicht überschritten wird, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Bei-
trägen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für Tierhalter, die schuldhaft
1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbe-

stand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl 
angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 
2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 
TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse 
kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse 
im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach 
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Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

10 Uhr bis 12 Uhr
10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr
nach vorheriger Vereinbarung
10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr
10 Uhr bis 12 Uhr

Bürgermeister
Thomas Schulz

Sekretariat
Lisa Weisheit
Tel.:
E-Mail:

036842 28012
info@stadt-oberhof.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters
nach vorheriger Vereinbarung

Haupt- und Personalamt
Holger Orthey
Tel.:
E-Mail:

036842 28013
hauptamt@stadt-oberhof.de

Bauamt
Annika Robel
Tel.:
E-Mail:

036842 28014
bauamt@stadt-oberhof.de

Ordnungsamt
Lisa Ballenberger
Tel.:
E-Mail:

036842 28018
ballenberger@stadt-oberhof.de

Einwohnermeldeamt / Friedhofswesen/ Fundbüro
Andrea Wischnewski
Tel.:

E-Mail:

036842 28017
036842 28028
meldeamt@stadt-oberhof.de

Kämmerei
Katja Hörold
Tel.:
E-Mail:

036842 28019
kaemmerei@stadt-oberhof.de

Steuern und Abgaben / Tourismusabgaben
Alexandra Koch
Tel.:
E-Mail:

036842 28021
koch@stadt-oberhof.de

Kasse
Chris Dähne
Tel.:
E-Mail:

036842 28020
kasse@stadt-oberhof.de

Bauhof Oberhof
Im Kehltal
98559 Oberhof
Tel.:
E-Mail:

036842 22296
bauhof@stadt-oberhof.de

Information zu den Öffnungszeiten 
Meldeamt und Kasse
Liebe Oberhofer,

in der Zeit vom 27.12.2023 bis zum 29.12.2023
hat das Meldeamt und die Kasse wie folgt geöffnet:

27.12.2023: geschlossen
28.12.2023: 10 Uhr - 12 Uhr

14 Uhr - 16 Uhr
29.12.2023: geschlossen

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Thüringer Bienenfreundinnen und  
Bienenfreunde 2024 gesucht
Zum 7. Mal rufen der Landesverband Thüringer Imker (LV-
ThI) und das Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft (TMIL) dazu auf, sich an der Aktion Bienenfreunde 
Thüringen zu beteiligen. „Mit der Auszeichnung ‚Bienen-
freunde Thüringen‘ heben wir hervor, wie bedeutend be-
stäubende Insekten für unsere Umwelt und Gesellschaft 
sind“, sagte Agrarministerin Susanna Karawanskij. Es 
kann sich jeder bewerben, der seinen Garten oder seine 
bewirtschaftete Fläche insektenfreundlich gestaltet. Mit 
dem Wettbewerb ehrt das Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft alle zwei Jahre in Kooperation mit 
dem Landesverband Thüringer Imker Personen, die sich 
für Bienen und bestäubenden Insekten einsetzen.
Die Bewerbungsfrist endet am 31. April 2024.

„80 Prozent unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen müssen 
bestäubt werden und Insekten tragen so maßgeblich zu unser 
Nahrungsvielfalt und Ernährungssicherheit bei“, sagt Ministerin 
Karawanskij. „Mit der Plakette würdigen wir das Engagement für 
den Erhalt der Artenvielfalt und für die Entwicklung der Bienen- 
und Insektenbestände.“

In Deutschland gibt es etwa 29.000 Insektenarten. Dazu gehö-
ren auch Käfer, Libellen, Wanzen, Wespen und Ameisen. Insek-
ten sind für viele Ökosysteme unverzichtbar und deshalb schüt-
zenswert. Sie bestäuben einen Großteil von Kulturpflanzen und 
zersetzen abgestorbene Biomasse, verbessern die Bodenfrucht-
barkeit und reinigen Wasser. Der Verlust von Insekten kann gan-
ze Nahrungsketten gefährden.

Mit der Plakette werden vielfältige Maßnahmen zum Insekten-
schutz gewürdigt, von Blumenkästen mit insektenfreundlichen 
Pflanzen über „wilde“ Blühflächen und der Verzicht auf chemisch-
synthetische Pestizide bis zu Nisthilfen und pädagogischer Ju-
gendarbeit.

Wer kann sich bewerben?
Alle, die etwas für Insekten und Bienen tun: Bürgerinnen und 
Bürger, Schulklassen, Kindergärten, Unternehmen, Vereine, 
(Dorf)Gemeinschaften, die sich besonders um die bestäubenden 
Insekten verdient gemacht haben.

Wie kann ich mich bewerben?
Eigene Projekten für Bienen und Insekten aus den Jahren 2022/2023 
mit aussagefähigen Bildern (max. 5) als pdf-Datei oder mit einem 
selbstgedrehten Video (max. 1,5 Min.) bewerben und diese an das 
TMIL unter bienenfreunde@tmil.thueringen.de schicken.

Wie und wann findet die Auszeichnung statt?
Eine Jury aus Mitgliedern des LVThI und TMIL begutachtet die 
eingereichten Projekte und wählt die Preisträger:innen aus. Die-
se werden schriftlich benachrichtigt.

Die Auszeichnung wird anlässlich der Grünen Tage Thüringen 
2024, voraussichtlich am 27.09.2024, auf dem Messegelände in 
Erfurt stattfinden.

Mitteilungen

Ämter & Ansprechpartner
Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner im Rathaus und der Stadt-
verwaltung für Ihre Fragen und Mitteilungen:

Stadtverwaltung Oberhof
Zellaer Straße 10
98559 Oberhof
Tel.: 036842 2800
Fax: 036842 28031
E-Mail: info@stadt-oberhof.de

mailto:bienenfreunde@tmil.thueringen.de
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Diesen Vorschlag wollen wir gerne aufgreifen, um den weiteren 
Austausch und die Vernetzung im bundesweiten Kontext zu er-
möglichen,“ betont KAG-Sprecher Richard Rossel.
Zur Förderinitiative „Aktive Regionalentwicklung“: Innerhalb des 
Programms Region gestalten werden die vier Städte bis 2023 mit 
700.000 Euro Fördermitteln vom Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und dem Bundesins-
titut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) unterstützt.

Anne Schlegel, Adriane Winkler, André Knapp und Richard Rossel stell-
ten ihren Zwischenstand auf dem Weg zum Oberzentrum vor und hatten 
gleichzeitig Gelegenheit, Anregungen der Teilnehmer entgegenzunehmen.

Ihre Ansprechpartnerin:
Anne Schlegel
Kommunale Arbeitsgemeinschaft - Kommunikation
schlegel@zella-mehlis.de
Tel.: +49 3682 852-800 / Mobil: +49 151 4021 0403

Seit drei Jahrzehnten gemeinsam für den Wintersport

Oberzentrum Südthüringen stellt Angebot  
auf hohem Niveau sicher
27.11.2023 – Mit nahezu 300 km Ski- und Winterwan-
derwegen und Loipen verfügt das künftige Oberzentrum 
Südthüringen über ein abwechslungsreiches und schnee-
sicheres Wintersportgebiet. Bereits seit drei Jahrzehnten 
stellt eine enge Kooperation zwischen den vier Städten 
Oberhof, Schleusingen, Suhl und Zella-Mehlis sicher, 
dass das Angebot auf hohem Niveau erhalten bleibt.
Jeweils zu Saisonbeginn tauschen sich die Verantwortlichen zur 
Vorbereitung der Loipen und Wege aus. „Wir unterstützen uns 
zum Beispiel gegenseitig mit Gerätschaften. Die ‚Suhler Pisten-
raupe‘ präpariert unter anderem die Adlersbergloipe in Schleu-
singen, der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum bei 
Bedarf vom Veilchenbrunnen bis zum Parkplatz Ruppberg. So 
werden die angeschafften Maschinen effizient genutzt“, sagt 
Uwe Pfeffer, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Suhl im Bereich 
Tourismus. Ein wichtiger Partner ist der Forst. Er stellt kurzfristig 
Informationen bereit, wann und wo Einschränkungen aufgrund 
von Forstarbeiten zu erwarten sind.

„Unsere hervorragenden Wintersportmöglichkeiten bedeuten so-
wohl für unsere Bürgerinnen und Bürger als auch für unsere Gäste 
ein großes Stück Lebensqualität. Die Zusammenarbeit ist nur ei-
nes von zahlreichen Beispielen, wo wir seit langer Zeit gemeinsam 
unterwegs sind. Der Erhalt unserer hervorragenden Wintersport-
Bedingungen und der weitere Ausbau des Angebots stärkt die Re-
gion Thüringer Wald insgesamt“, so Bürgermeister Richard Rossel, 
Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG).

Information zur  
Weihnachtsbaumentsorgung
Liebe Oberhofer,

gern übernimmt der Bauhof der Stadt Oberhof die Entsorgung 
Ihrer Weihnachtsbäume.

Wir möchten Sie bitten, Ihre Bäume in der Zeit vom

27.12.2023 - 02.02.2024
an den Entsorgungsplatz Parkplatz am Gründle oder an 
den Entsorgungsplatz in der Dr.-Curt-Weidhaas-Straße 
abzulegen. Bitte achten Sie darauf, dass die Bäume nicht in 
den öffentlichen Verkehrsraum gelegt werden.

Vielen Dank!

KAG Oberzentrum Südthüringen

Oberzentrum für Kommunikationskonzept gelobt

Vorstellung beim Fördergeber - Website,  
Veranstaltungskalender und Wirtschaftsempfang
16.11.2023 – Vier Städte - eine gemeinsame Stimme: 
Kommunikationsbeauftragte Anne Schlegel stellte auf 
der vierten Transferwerkstatt des Förderprogramms Re-
gion gestalten das Kommunikationskonzept des künf-
tigen Oberzentrums Südthüringen vor. Krzysztof Luzar 
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR): „Für die Fördermittelgeber war es von Anfang 
an sehr wichtig, dass es für das ehrgeizige Vorhaben 
Oberzentrum ein nachvollziehbares, gemeinsames und 
somit verbindendes Kommunikationskonzept gibt. Der 
hier erzielte Fortschritt freut uns sehr.“

Die am Förderprogramm teilnehmenden 15 Kommunen kommen 
regelmäßig zusammen, um ihre Erfolge, aber auch Schwierig-
keiten bei der Umsetzung der regionalen Entwicklungsprogram-
me auszutauschen. Veranstaltet wurde die „Transferwerkstatt“ 
diesmal von den Landkreisen Wartburgkreis und Hersfeld-Roten-
burg, die im Förderprogramm als KaliRegion interkommunal zu-
sammenarbeiten. Deren Projekt zielt darauf ab, die „Kaliregion“ 
bundeslandübergreifend neu zu definieren, sowie gemeinsame 
Projekte in den Bereichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Bil-
dung und Kultur sowie Wirtschaftsentwicklung umzusetzen. Der 
Wartburgkreis ist mit dem gemeinsamen Portal „Karriereheimat“ 
außerdem wichtiger Partner der Wirtschaftsförderung des Ober-
zentrums im Thema Fachkräftegewinnung.

Anne Schlegel stellte das Kommunikationskonzept des Oberzen-
trums vor und sprach über die nächsten Maßnahmen. Anfang 
nächsten Jahres gehen die Verteiler-Website des Oberzentrums 
und der einheitliche Veranstaltungskalender an den Start. Ein ge-
meinsamer Wirtschaftsempfang der vier Städte im Frühjahr ist in 
Planung. Die Verwaltungen der vier Städte sind in den Prozess 
mit eingebunden, um Zug um Zug Synergien zu schaffen. Auch 
die regelmäßige Information der politischen Vertreter und der 
Partner des Oberzentrums läuft.

„Für die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) sind die Trans-
ferwerkstatt-Treffen sehr wichtig. Wir sehen, wo die anderen ste-
hen und mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.

Auch bei diesen Projekten ist die Kommunikation zwischen den 
Partnern und über das Vorhaben selbst ein besonderer Knack-
punkt. Gleichzeitig erhalten wir Anregungen für unsere Arbeit. 
So wurde vorgeschlagen, unser Vorhaben auf dem zweiten Bun-
deskongress ‚Tag der Regionen‘ im nächsten Jahr vorzustellen.
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29.12. Spangenberg-Apotheke 
im A71 Center,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/460915

30.12/31.12. Neue Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/487264

01.01. Easy-Apotheke,
Suhl, Tel.: 03681/867320

02.01. Alexander-Apotheke 
am Klinikum,
Suhl, Tel.: 03681/8673166
Sertürner-Apotheke,
Schwarza, Tel.: 036843/71383

03.01. Fuchs-Apotheke
Suhl, Tel.: 03681/760473

04.01 Adler Apotheke
Suhl, Tel.: 03681/707704

05.01. Apotheke Heinrichs, Tel.: 03681/72116102
Raben-Apotheke,
Viernau, Tel.: 036847/15971

06.01./07.01. Robert-Koch-Apotheke,
Oberhof, Tel.: 036842/22348
Auen-Apotheke e.K.,
Suhl, Tel.: 03681/727133

08.01. Spangenberg-Apotheke,
Suhl, Tel.: 03681/79130

09.01. Lichtenau-Apotheke,
Benshausen, Tel.: 036843/7860
Alexander-Apotheke,
Suhl, Tel.: 06381/79140

10.01. Lauterbogen-Apotheke,
Suhl, Tel.: 03681/707126

11.01. Alexander-Apotheke,
Suhl Mitte, Tel.: 03681/4544240

12.01. Wald-Apotheke,
Schmiedefeld, Tel.: 036782/6380
Magdalenen-Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/41016

13.01/14.01. Adler Apotheke
Suhl, Tel.: 03681/707704

15.01. Neue Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/487264

16.01. Markt-Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/40156

17.01. Easy-Apotheke,
Suhl, Tel.: 03681/867320

18.01. Easy-Apotheke,
Suhl, Tel.: 03681/867320

19.01. Apotheke Heinrichs, Tel.: 03681/72116102
Raben-Apotheke,
Viernau, Tel.: 036847/15971

20.01./21.01. Markt-Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/40156

22.01. Auen-Apotheke e.K.,
Suhl, Tel.: 03681/727133
Robert-Koch-Apotheke,
Oberhof, Tel.: 036842/22348

23.01 Alexander-Apotheke,
Suhl Mitte, Tel.: 03681/4544240

24.01. Alexander-Apotheke 
am Klinikum,
Suhl, Tel.: 03681/8673166
Sertürner-Apotheke,
Schwarza, Tel.: 036843/71383

25.01. Lichtenau-Apotheke,
Benshausen, Tel.: 036843/7860
Spangenberg-Apotheke,
Suhl, Tel.: 03681/79130

26.01. Alexander-Apotheke,
Suhl, Tel.: 06381/79140

Zur Förderinitiative „Aktive Regionalentwicklung“:
Innerhalb des Programms Region gestalten werden die vier Städ-
te bis 2023 mit 700.000 Euro Fördermitteln vom Bundesminis-
terium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 
und dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) unterstützt.

Welche Veränderungen es auf den winterlichen Wegen gibt, welche 
Arbeiten durch den Forst bevorstehen und welche Aufgaben weiterhin 
anstehen, wird durch die Partner aus Oberhof, Schleusingen, Suhl und 
Zella-Mehlis besprochen.

Langlaufrunde um den Gebrannten Stein

Ihre Ansprechpartnerin:
Anne Schlegel
Kommunale Arbeitsgemeinschaft - Kommunikation
schlegel@zella-mehlis.de
Tel.: +49 3682 852-800 / Mobil: +49 151 4021 0403

Bereitschaftsdienste

Apothekenbereitschaft

Dezember 2023 / Januar 2024
Täglich wechselnder Bereitschaftsdienst /jeweils 8 bis 8 Uhr
23./24.12. Neue Apotheke,

Zella-Mehlis, Tel.: 03682/487264
25.12. Lichtenau-Apotheke,

Benshausen, Tel.: 036843/7860
26.12. Spangenberg-Apotheke,

Suhl, Tel.: 03681/79130
27.12. Wald-Apotheke,

Schmiedefeld, Tel.: 036782/6380
Magdalenen-Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/41016

28.12. Markt-Apotheke,
Zella-Mehlis, Tel.: 03682/40156
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Kindertagesstätten

Neues aus dem Spatzennest
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Die Blattsammlung
Ein Thema vom Heimatkundeunterricht in Klasse 2 ist das Ken-
nenlernen der Blätter und Früchte von heimischen Baumarten. 
Die wichtigsten Laub- und Nadelbäume wurden von den Schü-
lern in einer Blattsammlung zusammengetragen. Richtig tolle 
Ideen brachten die Kinder in die Schule mit. Dafür gab es ein 
riesiges Lob und eine Urkunde für den besten Experten im Anle-
gen einer Blattsammlung.

Der Vorlesetag in der Grundschule
Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetages am 17. November be-
suchte uns Frau Glass und erfreute uns mit zwei wunderschönen 
Geschichten. Recht herzlichen Dank!

Schulnachrichten

Neues aus der Grundschule

Die Feuerwehr besuchte die Grundschule
Im Rahmen des Projektes „Brandschutz“ besuchte uns Lars 
Opatz von der Feuerwehr Oberhof. Er erklärte uns sehr viel über 
die Aufgaben der Feuerwehr und zeigte uns seine Kleidung. Die 
Handschuhe und den Helm durften einige Kinder aufsetzen. Die 
waren ganz schön schwer!

Das Lustigste war aber das kleine Fenster, durch das die Kinder 
„Hilfe“ rufen durften.

Dieser spannende Schulvormittag hat uns sehr gefallen.
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Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinde Oberhof
Die evang.-lutherische Kirchgemeinde lädt ein:

4. Sonntag im Advent - Heiliger Abend - 24.12.2023
16:00 Uhr Christvesper

Christuskirche Oberhof
1. Christtag - Tag der Geburt des HERRN - 25.12.2023
10:00 Uhr Zentraler Festgottesdienst

mit Gesang und Klavier
St.- Blasii- Kirche Zella

2. Christtag - 26.12.2023
11:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst

mit Heiligem Abendmahl
Christuskirche Oberhof

Altjahrsabend - 31.12.2023
11:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

Christuskirche Oberhof
Neujahrstag - 01.01.2024
10:00 Uhr Zentraler Neujahrsgottesdienst

Magdalenenkirche Mehlis
1. Sonntag nach Epiphanias - 07.01.2024
11:00 Uhr Gottesdienst zum Epiphaniasfest

mit Heiligem Abendmahl
Christuskirche Oberhof

Mittwoch - 10.01.2024
14:30 Uhr Gemeindenachmittag

Christuskirche Oberhof
2. Sonntag nach Epiphanias - 14.01.2024
11:00 Uhr Predigtgottesdienst

Christuskirche Oberhof

Projekt Klasse 2000
Am 17. November führten die Klassen 2 und 3 das Projekt „Klas-
se 2000“ weiter. Frau Ostermann, die Gesundheitsförderin erklär-
te den Weg der Nahrung im Körper und führte einige Spiele zu 
der Nahrungsaufnahme durch. Das war ein Spaß!

Der Nikolaus war da
Am Nikolaustag klopfte auf einmal der Nikolaus an die Klassenzim-
mertür. Alle waren gespannt, wer da wohl klopft. Ein großer Sack 
stand vor der Tür. Der Nikolaus brachte für alle Kinder Süßigkei-
ten. Karl und Rudi lasen sogar eine Geschichte vom Nikolaus vor.
Am Nachmittag konnten wir natürlich den echten Nikolaus vor 
dem Oberen Hof bestaunen. Zuvor sangen wir mit dem Jubilä-
umschor das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“.
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Dem Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales ist es 
ein großes Anliegen, dass diese Sicherheitstrainings für die Eh-
renamtlichen durchgeführt werden und stellt dafür Fördermittel 
bereit.

Beim ersten von insgesamt fünf Trainings, waren auch Bergret-
terInnen aus der DRK-Bergwacht Oberhof dabei und haben viele 
neue Erfahrungen gesammelt.

Für den Fall der Fälle
Am ersten Winterwochenende im Dezember starteten unsere 
Einsatzkräfte gleich voll in die neue Wintersaison.

Neben Vorsorgediensten im LOTTO Thüringen SNOWPARK Ober-
hof, mit drei Einsätzen und einer abendlichen Alarmierung zu 
einer Vermisstensuche, waren auch zwei Einsatzteams an der 
Lotto Thüringen Schanzenanlage im Kanzlersgrund im Sanitäts-
dienst im Einsatz.

Beim X-MAS STAIRRUN Treppenlauf rannten Feuerwehrleute, 
Polizisten und THW-Helfer mit Atemschutz neben der Schanze 
hinauf. Es galt über 700 Stufen in möglichst kürzester Zeit zu 
überwinden.

Für den Fall der Fälle waren unsere Einsatzkräfte vor Ort, um 
bei -6 Grad und jeder Menge Neuschnee zu helfen und um den 
Transport verunfallter Teilnehmer übernehmen zu können.

Für unsere Kräfte war es ein eher ruhiger Tag, da die Starter 
bestens auf diesen Lauf vorbereitet waren.

3. Sonntag nach Epiphanias - 21.01.2024
11:00 Uhr Predigtgottesdienst

Christuskirche Oberhof
Letzter Sonntag nach Epiphanias -
Fest der Verklärung des HERRN - 28.01.2024
11:00 Uhr Predigtgottesdienst

Christuskirche Oberhof

Bitte besuchen Sie uns auch auf unserer Webseite:
www.evangelische-kirche-zella-mehlis.de

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein von GOTT behütetes neues Jahr.

Mit dem Bibelwort, welches uns durch das neue Jahr begleiten 
wird grüßen wir Sie alle:

Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.
Der Apostel Paulus an die Korinther

M. Eschrich

Vereine und Verbände

Seniorentreff der Stadt Oberhof

Aktuelles aus dem Seniorentreff - Dezember 2023
Unsere Kaffeenachmittage finden wöchentlich dienstags ab 
13:30 Uhr bis 16:30 Uhr in der Gräfenrodaer Str. 10 statt. Don-
nerstags treffen sich unsere Gäste ab 15:30 Uhr bis um 21:30 
Uhr zum Kartenspielen. Eine kleine Feier am 28.12.2023 wird das 
Jahr 2023 ausklingen lassen.

Wir möchten uns im Namen der Seniorinnen und Senioren recht 
herzlich für die materiellen und finanziellen Unterstützungen be-
danken. Damit konnten einige schöne gesellige Treffen in unse-
rer Begegnungsstätte durchgeführt werden.

Unser Dank gilt dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, der 
Firma ELKoop Meiningen-Walldorf, der Stadtverwaltung und der 
SWG Oberhof.

Ebenfalls herzlichen Dank an alle Helfer, die für die ehrenamtli-
che Arbeit im Treff tatkräftig zupacken.

Liebe Besucherinnen und Besucher,

in der Zeit vom 29.12.2023 bis zum 08.01.2024

bleibt die Begegnungsstätte geschlossen.
Ab dem 09.01.2024 haben wir wieder für unsere Senioren von 
Oberhof geöffnet und freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch.

Wir wünschen Ihnen allen ein  
besinnliches und gesundes  
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2024.
Der Seniorenbeirat

DRK-Bergwacht Oberhof

Für mehr Sicherheit bei Einsatzfahrten
Unsere Einsatzkräfte sind bei Wind und Wetter mit ihren Fahrzeu-
gen auf Straßen und im Gelände unterwegs. Damit sie bei Blau-
lichtfahrten mit Sonder- und Wegerechten und in besonderen 
Gefahrensituationen immer die volle Kontrolle über ihr Fahrzeug 
behalten, organisiert der DRK jährlich Fahrsicherheitstrainings.

Einsatzkräfte aus den Bereitschaften und der Berg- und Was-
serwacht erhalten die Möglichkeit mit Mannschaftstransportern, 
Krankentransportwagen und Lastkraftwagen beim ADAC Fahrsi-
cherheitszentren Hessen-Thüringen in Nohra zu trainieren.
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Top Fit in die Wintersaison
Auch wenn der Winter in Oberhof schon voll durchgestartet ist, 
kamen am Samstag, den 09.12. jede Menge Besucher und Win-
tersportler in die LOTTO Thüringen Skisport-HALLE Oberhof.

Unter den Gästen waren auch über 40 Einsatzkräfte aus der DRK-
Bergwacht Reichenhausen, der DRK Bergwacht Zella-Mehlis, der 
DRK-Bergwacht Oberhof sowie einer aus der DRK-Bergwacht 
Tambach-Dietharz.

Sie nutzten die Halle aber nicht zum Skilaufen.

Im Terminkalender stand eine gemeinsame Tagesfortbildung, die 
jährlich innerhalb der Bergwachten des DRK-Kreisverband Mei-
ningen e.V. organisiert wird.

Die Oberhofer hatten diesmal ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zum Thema Notfallmedizin organisiert.

Am Vormittag drehte sich alles um die Atemwegsicherung, die 
Reanimation von Erwachsenen und Kindern sowie um die Kom-
munikation im Team.

Am Nachmittag ging es dann an 5 Stationen im Schnee prak-
tisch zur Sache. Neben zwei Stationen Reanimationstraining, ei-
ner Station bei der ein Patient mit einem Polytrauma versorgt 
werden musste, gab es eine Einweisung auf neue AED und die 
Larynxmaske.

Alles in allem eine sehr gelungene achtstündige Veranstaltung, 
die großes Potenzial zur Wiederholung hat.

Ein großer Dank an unsere Ärzte und Rettungsdienstler für die 
fachliche Unterstützung, an ein Team des DRK Sanitäts- & Be-
treuungszug Meiningen für das leckere Mittagessen und das 
Thüringer Wintersportzentrum Oberhof für die Möglichkeit zur 
Nutzung der Skihalle und den Support vor Ort.

70 Jahre und immer noch top fit…
Am 30. November 1953 wurde im Oberhofer „Café Eitner“ die 
organisierte Bergrettung im Zeichen des Roten Kreuzes ins Le-
ben gerufen. Seitdem kamen die Mitglieder immer donnerstags 
zum Dienstabend zusammen, um sich zu Vorsorge- und Sanitäts-
diensten abzustimmen, Einsätze auszuwerten und Ausbildungen 
oder Arbeitseinsätze zu planen.

Auf den Tag genau 70 Jahre später, kamen am Donnerstag, den 
30. November 2023 die jungen und alten Angehörigen der Ober-
hofer Truppe zu einem festlichen Dienstabend zusammen.

Mit dabei die LebenspartnerInnen unserer Mitglieder, befreunde-
te Bergwachten, Förderer und Freunde der Bergwacht aus Politik 
und Sport.
Durch verschiedene Redner und über 1.000 Bilder wurde an die 
schönen, aber auch anstrengenden Zeiten erinnert.

Vor allem wurde aber den Generationen an ehrenamtlich Enga-
gierten gedankt, dass sie die Bergwacht Oberhof, mit viel Herz-
blut zu dem gemacht haben, was sie heute ist.

Besonders erfreut waren die Anwesenden, dass Gründungsmit-
glied Siegfried Böttner anwesend war und für sein ununterbro-
chenes 70-jähriges Engagement geehrt wurde.

Dass die Bergwacht in Oberhof sich stetig weiterentwickelt, 
konnte man sehen, als fünf neue Mitglieder ihre Anwärteraus-
weise und kleine Willkommensgeschenke überreicht bekamen.
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Chor der Stadt Oberhof

Jubiläumschor zur Eröffnung  
des Weihnachtsmarktes in Bad Neustadt

Wie schon im vergangenen Jahr durfte der Jubiläumschor Ober-
hof auch diesmal den „Neuschter Adventsmarkt“ in der Partner-
stadt an der fränkischen Saale mit eröffnen. Gemeinsam mit dem 
befreundeten „Sängerkranz 1850“ gestalteten wir am 1. Dezem-
ber auf dem festlich geschmückten Marktplatz ein abwechs-
lungsreiches Programm mit alten und neuen Weihnachtsliedern. 
Erwartet wurden wir schon vom Städtepartnerschaftsreferenten 
Herrn Jürgen Pröscholdt, der uns herzlich begrüßte und auch 
durch das Programm führte. Die sehr zahlreich erschienenen Zu-
schauer sparten nicht mit Applaus und so machte die Veranstal-
tung allen Beteiligten viel Spaß.
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BRC Thüringen e.V.

Liebe Mitglieder und Freunde  
des BRC Thüringen e.V.
Eine sehr erfolgreiche 1. Saisonhälfte liegt hinter unseren Bob- 
und Skeletonsportlern.
Hervorzuheben ist dabei die Qualifikation vom Team Adam Am-
mour für die Weltcupsaison. Durch den deutschen Meistertitel im 
2er und 4er Bob in Winterberg im November hat sich das Team 
um Adam Ammour mit seinen Anschiebern Benedikt Hertel, Nick 
Stadelmann und Issam Ammour für den Weltcup qualifiziert. So-
mit hat der BRC im Bobbereich mit Lisa Buckwitz, Team Adam 
Ammour und Skeletonfahrer Christopher Grotheer ein starkes 
Team im Weltcup am Start.
In der 1. Hälfte der Weltcupsaison konnten bereits Christopher 
Grotheer sowie Team Ammour und Lisa Buckwitz mit Podiums-
plätzen aufwarten und lassen uns für die Weltmeisterschaften in 
Winterberg optimistisch stimmen.

Christopher Grotheer

Team Ammour

Team Ammour

Am Schluss durften die Zuschauer sogar selbst mitsingen: Text-
blätter mit den bekanntesten Liedern wurden im Publikum ver-
teilt und sogar der Nikolaus sang mit, bevor er Geschenke an die 
Kinder verteilte.

Im Anschluss waren wir noch zu Speis‘ und Trank eingeladen. 
Wie immer waren wir sehr angetan von der Herzlichkeit unserer 
Sanges- und Partnerschaftsfreunde und fühlten uns sehr will-
kommen.

Nun ist es an uns, im kommenden Jahr den Sängerkranz wieder 
einmal nach Oberhof einzuladen und uns für die erwiesene Gast-
freundschaft zu revanchieren.

Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle einmal mehr dem 
WSV Oberhof für die Bereitstellung des Kleinbusses.

Allen, die uns über 25 Jahre wohlwollend begleitet haben, wün-
schen wir nun fröhliche Weihnachten und ein gesundes, friedli-
ches neues Jahr!
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Lisa Buckwitz

Mit sehr guten Leistungen zu den Selektions- und Europacup-
rennen konnte sich auch das Team um Hans-Peter Hannighofer 
für die Junioren Weltmeisterschaften mit Theo Hempel und Erik 
Leipold qualifizieren.

Wir möchten unseren Thüringer Sportlern für die geleisteten 
sportlichen Erfolge in der 1. Saisonhälfte recht herzlich gratulie-
ren und wünschen weiterhin gutes Gelingen und maximale Erfol-
ge für die bevorstehenden Saisonhöhepunkte.

Der Vorstand des BRC Thü-
ringen e.V. sowie sein Förder-
verein wünscht allen Mitglie-
dern, Freunden, Förderern 
und deren Familien ein Frohes 
Weihnachtsfest, besinnliche 
Stunden mit der Familie und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir freuen uns 
auf das kommende gemeinsame Jahr und hoffen 
auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

WSV Oberhof 05 e. V.

12. Thüringer Langlauf Cup 
Herbstcross auf dem Knüllfeld
Am 12. November 2023 fand der letzte Wettkampf der Sommer-
saison 2023 statt.
In der U7 wurde Johann Rupprecht Zweiter. In der U8 belegte 
Lotta Siegel Platz 10 vor Ronja Rothmeier. Elena Recknagel wur-
de Sechste in der U9. In der U10 wurde Björn Wahl Zweiter, Ti-
ago Hedler wurde Elfter und Bo Hadubrand Lakusta-Häußer 13. 
Bei den Mädchen wurde Nora Wolff Zehnte. Moritz Wolff gewann 
die U11, Bente Rupprecht kam bei den Mädchen als 13. ins Ziel. 
Arvid Teichmann gewann die U12.
In der U13 wurde Silas Warnecke Zweiter. Ebenfalls auf Platz 2 
lief Selma Teichmann in der U14.

Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!

Nächster Redaktionsschluss

Mittwoch, den 17.01.2024

Nächster Erscheinungstermin

Samstag, den 27.01.2024
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Mehr Fotos und Informationen
erhaltet ihr auf unserer Homepage:

www.wsv-oberhof.de oder bei Instagram

Weihnachtsgrüße
Wir wünschen unseren Mitgliedern, Freunden,

Unterstützern und Mitstreitern  
frohe Weihnachten

und einen guten Start ins neue Jahr!

Feengrottenpokal - Sportschießen
Am 18. November 2023 fand der Feengrottenpokal bei den 
Sportfreunden der PSG Saalfeld statt.
Unsere Pistolenschützin Josephine Koch siegte in der Klasse Ju-
gend weiblich mit der Luftpistole.

Herzlichen Glückwunsch Josi!

Tag des Ehrenamtes
Am 5. Dezember wird traditionell der Tag des Ehrenamtes be-
gangen.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns ehrenamtlich un-
terstützen.

Schön, dass es euch gibt!

Christmas Cup Sportschießen
Am 10. Dezember 2023 fand der traditionelle Christmas Cup im 
Sportschießen statt.
Josephine Koch war hier in der Disziplin Luftpistole am Start und 
konnte sich in der Gesamtwertung im vorderen Drittel platzieren.

Herzlichen Glückwunsch!
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22002244  
FFEEUUEERRWWEERRKK  

  
  

SSTTAADDTTPPLLAATTZZ  OOBBEERRHHOOFF  ––  00::2200  UUHHRR  
  
  

SSTTOOßßEENN  SSIIEE  MMIITT  IIHHRREENN  LLIIEEBBEENN  AAUUFF  DDAASS  NNEEUUEE  
JJAAHHRR  AANN..  GGEENNIIEEßßEENN  SSIIEE  AABB  00::2200  UUHHRR  UUNNSSEERR  

FFEEUUEERRWWEERRKK  AAUUFF  DDEEMM  SSTTAADDTTPPLLAATTZZ..  
  

GGeewweerrbbeevveerreeiinn    
OObbeerrhhooff  ee..VV..    

  

Gewerbeverein Oberhof e.V.
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